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2. Instanz

Aktenzeichen L 9 AL 167/97
Datum 17.12.1998

3. Instanz

Datum 15.02.2000

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts
vom 17. Dezember 1998 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die
Kosten des Revisionsverfahrens zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Der KlÃ¤ger begehrt die GewÃ¤hrung von Arbeitslosengeld (Alg) fÃ¼r den 8.
Oktober 1994 sowie die Auszahlung einer Abfindung, die der Konkursverwalter
seiner frÃ¼heren Arbeitgeberin an die Beklagte Ã¼berwiesen hat.

Der 1936 geborene KlÃ¤ger war seit 1977 bei der T E GmbH (T.) beschÃ¤ftigt,
zuletzt als PrÃ¼ffeldmechaniker mit einem monatlichen Bruttoentgelt von 4.006,00
DM. Am 2. August 1994 beantragte T. beim zustÃ¤ndigen Amtsgericht die
ErÃ¶ffnung des Konkursverfahrens. Der als Konkursverwalter vorgesehene
Rechtsanwalt B. informierte die BeschÃ¤ftigten der T. auf einer
Betriebsversammlung Ã¼ber die MÃ¶glichkeit, Abfindungen zu zahlen. Unter
Bezugnahme auf diese Information unterbreitete der KlÃ¤ger â�� wie auch die
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Mehrzahl der Ã¼brigen Arbeitnehmer â�� Rechtsanwalt B. mittels eines
Mustertextes am 31. August 1994 das Angebot, fÃ¼r den Fall der ErÃ¶ffnung des
Konkursverfahrens einen Abfindungsvertrag abzuschlieÃ�en. Dieser sah vor, das
ArbeitsverhÃ¤ltnis zum Tag der ErÃ¶ffnung des Konkursverfahrens gegen Zahlung
einer Abfindung aufzulÃ¶sen. Die HÃ¶he der Abfindung sollte unter
BerÃ¼cksichtigung einer fÃ¼r alle Arbeitnehmer vorgesehenen
Gesamtabfindungssumme von einem Drittel der zu erwirtschaftenden Masse sowie
individueller Werteinheiten (ua Dauer der BetriebszugehÃ¶rigkeit und Lebensalter,
jeweils bezogen auf den 31. August 1994) errechnet werden. Der Vertrag enthielt
ferner die Klausel, daÃ� die Abfindung wegen des Verlustes des Arbeitsplatzes
gezahlt werde.

Am 1. September 1994 wurde das Konkursverfahren erÃ¶ffnet. Rechtsanwalt B.
wurde zum Konkursverwalter ernannt und nahm in dieser Eigenschaft das Angebot
des KlÃ¤gers an. Der KlÃ¤ger meldete sich daraufhin am 1. September 1994
arbeitslos. Am 5. September schloÃ� er jedoch mit dem Konkursverwalter einen auf
den 1. September 1994 rÃ¼ckdatierten "Befristeten Arbeitsvertrag". Danach sollte
der KlÃ¤ger im Bereich PrÃ¼ffeld zum Zwecke der ordnungsgemÃ¤Ã�en
Konkursabwicklung befristet gegen eine monatliche BruttovergÃ¼tung von
4.006,00 DM beschÃ¤ftigt werden; der Vertrag sollte nach der Entscheidung des
Konkursverwalters mit Beendigung der zugewiesenen TÃ¤tigkeitsbereiche enden,
spÃ¤testens am 31. Oktober 1994. Dementsprechend wurde der KlÃ¤ger ab 6.
September 1994 tÃ¤tig. Dies meldete er dem Arbeitsamt. Die BeschÃ¤ftigung
endete am 19. September 1994; der KlÃ¤ger erhielt ein Entgelt von 2.537,00 DM
brutto. Am 20. September 1994 meldete sich der KlÃ¤ger wieder arbeitslos und
beantragte Alg.

Bereits am 13. September 1994 hatte der KlÃ¤ger 3.016,67 DM an Abfindung
erhalten. Weitere 4.525,00 DM erhielt der KlÃ¤ger im November 1994.

Die Beklagte bewilligte dem KlÃ¤ger Alg ab 10. Oktober 1994; fÃ¼r die Zeit davor
lehnte sie den Antrag ab, da der Anspruch wegen der Abfindung von 7.541,67 DM
gemÃ¤Ã� Â§ 117 Abs 2 und 3 ArbeitsfÃ¶rderungsgesetz (AFG) ruhe (Bescheid vom
24. November 1994, Widerspruchsbescheid vom 12. Januar 1995). Die Beklagte
ging dabei von einer ordentlichen KÃ¼ndigungsfrist von sechs Monaten, einem zu
berÃ¼cksichtigenden Anteil der Abfindung von 35 vH (= 2.639,58 DM), einem
Entgelt pro Kalendertag von 133,53 DM (4.006 DM: 30) sowie davon aus, daÃ� der
Ruhenszeitraum am 20. September 1994 beginne.

Nachdem der KlÃ¤ger im Februar 1995 Klage erhoben hatte und im MÃ¤rz 1995
eine weitere Abfindungs-Rate in HÃ¶he von 3.016,67 DM fÃ¤llig wurde, beschied die
Beklagte den KlÃ¤ger mit Schreiben vom 30. MÃ¤rz 1995, daÃ� der Ruhenszeitraum
sich nun bis zum 16. Oktober 1994 verlÃ¤ngere; dieser Bescheid werde nach Â§ 96
Sozialgerichtsgesetz (SGG) Gegenstand des Klageverfahrens. Gleichzeitig forderte
die Beklagte den Konkursverwalter auf, 337,80 DM (erbrachtes Alg vom 10. bis 16.
Oktober 1994) aufgrund ForderungsÃ¼bergangs von der Abfindung einzubehalten
und an sie auszuzahlen. Diesem Verlangen entsprach der Konkursverwalter. In
gleicher Weise verfuhr die Beklagte nach FÃ¤lligkeit des letzten Abfindungsteils in
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HÃ¶he von 3.500,32 DM im Dezember 1995, indem sie hiervon 450,40 DM (Alg vom
17. bis 25. Oktober 1994) vom Konkursverwalter einzog und den KlÃ¤ger mit
Schreiben vom 11. Dezember 1995 unter erneutem Hinweis auf Â§ 96 SGG
beschied, der Ruhenszeitraum verlÃ¤ngere sich bis zum 25. Oktober 1994.

Das Sozialgericht (SG) hat entsprechend dem Antrag des KlÃ¤gers die Beklagte
unter AbÃ¤nderung der ergangenen Bescheide verurteilt, dem KlÃ¤ger Alg fÃ¼r die
Zeit vom 7. bis 25. Oktober 1994 zu gewÃ¤hren (Urteil vom 14. Februar 1997). Auf
die vom SG zugelassene Berufung der Beklagten hat das Landessozialgericht (LSG)
die Beklagte unter AbÃ¤nderung des Urteils des SG verurteilt, dem KlÃ¤ger fÃ¼r
den 8. Oktober 1994 Alg zu gewÃ¤hren und ihm die fÃ¼r die Zeit vom 10. bis 25.
Oktober 1994 vom Konkursverwalter Ã¼berwiesene Abfindung auszuzahlen; im
Ã¼brigen hat das LSG die Berufung zurÃ¼ckgewiesen (Urteil vom 17. Dezember
1998). Zur BegrÃ¼ndung seiner Entscheidung hat das LSG ua ausgefÃ¼hrt: Dem
SG sei insoweit zuzustimmen, als es den Tag nach der vereinbarten AuflÃ¶sung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses, also den 1. September 1994, als Beginn des
Ruhenszeitraums zugrunde gelegt habe. Die anschlieÃ�ende BegrÃ¼ndung eines
weiteren befristeten ArbeitsverhÃ¤ltnisses bewirke keine Verschiebung des Beginns
des Ruhenszeitraumes. Dies ergebe sich insbesondere aus der Auslegung der
beiden abgeschlossenen VertrÃ¤ge. Auch nach Sinn und Zweck des Â§ 117 AFG bzw
iS der Vermeidung von Manipulationen bestehe keine Notwendigkeit, das zum 31.
August 1994 beendete ArbeitsverhÃ¤ltnis und das nachfolgende als Einheit zu
behandeln. Der Ruhenszeitraum habe allerdings bei richtiger Berechnung unter
Heranziehung des in den letzten sechs Monaten erzielten Gesamtverdienstes nicht
36, sondern 37 Kalendertage umfaÃ�t, so daÃ� der
Leistungsverweigerungszeitraum bis zum 7. Oktober 1994 reiche. FÃ¼r den 8.
Oktober 1994 sei deshalb Alg zu leisten, fÃ¼r den 9. Oktober (Sonntag) bestehe
kein Anspruch, ab 10. Oktober habe die Beklagte bereits Alg gezahlt. Da ein
Leistungsanspruch bereits ab 8. Oktober bestehe, habe die Beklagte das Alg ab 10.
Oktober nicht wÃ¤hrend eines Ruhenszeitraums gezahlt, weshalb die dies
feststellenden Bescheide vom 30. MÃ¤rz und 11. Dezember 1995 gleichfalls
aufzuheben seien. Soweit die Beklagte vom Konkursverwalter 788,20 DM (= 337,80
DM + 450,40 DM) aus der dem KlÃ¤ger zustehenden Abfindung erhalten habe, fehle
es mangels eines Tatbestandes nach Â§ 115 Sozialgesetzbuch â�� Zehntes Buch
â�� (SGB X) an der Rechtsgrundlage; die VermÃ¶gensverschiebung sei auf der
Grundlage eines Ã¶ffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs rÃ¼ckgÃ¤ngig zu
machen. Insoweit mÃ¼sse der in erster Instanz gestellte Klageantrag in einen
Antrag auf Verurteilung der Beklagten zur Auszahlung des einbehaltenen
Abfindungsbetrages umgedeutet werden.

Mit der â�� vom LSG zugelassenen â�� Revision rÃ¼gt die Beklagte eine Verletzung
des Â§ 117 Abs 2 Satz 1 und des Â§ 117 Abs 4 Satz 1 AFG. Sie macht geltend, das
LSG habe verkannt, daÃ� nicht der Konkursverwalter Arbeitgeber der befristeten
BeschÃ¤ftigung gewesen sei, sondern lediglich als bestellter Amtsverwalter
Arbeitgeberfunktionen wahrgenommen habe, also Funktionen, die ohne Konkurs der
T. vorbehalten gewesen wÃ¤ren. An der Aufgabenstellung des KlÃ¤gers, seiner
Bezahlung und seinem Arbeitsplatz vor und nach dem 1. September 1994 sei
keinerlei VerÃ¤nderung festzustellen. Die kÃ¼nstliche vertragliche Aufspaltung
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eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses in ein beendetes DauerarbeitsverhÃ¤ltnis und ein
unmittelbar anschlieÃ�endes befristetes ArbeitsverhÃ¤ltnis kÃ¶nne keine
Auswirkung auf die Anwendung des Â§ 117 Abs 2 AFG haben. Die
Vertragsgestaltung sei insgesamt iS der AuflÃ¶sung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses zum
19. September 1994 gegen Zahlung einer Abfindung zu bewerten. Die Unhaltbarkeit
der Auffassung des LSG folge auch daraus, daÃ� der Ruhenstatbestand nach Â§ 117
Abs 2 AFG nur verwirklicht werde, wenn ein Alg-Anspruch entstanden sei, woran es
vor dem 20. September 1994 fehle.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des LSG und das Urteil des SG aufzuheben, soweit die Beklagte verurteilt
worden ist, und die Klage abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Revision der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Er hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend. Die RevisionsfÃ¼hrerin stÃ¼tze
sich auf Tatsachen, die vom LSG so nicht festgestellt worden seien. Ein neues
ArbeitsverhÃ¤ltnis sei nicht schon am 1. September, sondern erst am 5. September
mit Vollzug ab 6. September begrÃ¼ndet worden. Auch unter BerÃ¼cksichtigung
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kÃ¶nnten zwei grundsÃ¤tzlich
voneinander abweichende ArbeitsvertrÃ¤ge nicht als einheitliche
Vertragsgestaltung gewertet werden.

II

Die Revision ist unbegrÃ¼ndet.

1. Das LSG hat die Beklagte zu Recht verurteilt, dem KlÃ¤ger fÃ¼r den 8. Oktober
1994 Alg zu gewÃ¤hren.

DaÃ� der KlÃ¤ger die Anspruchsvoraussetzungen des Â§ 100 Abs 1 AFG erfÃ¼llt
hat, nachdem er sich am 20. September 1994 erneut arbeitslos gemeldet hatte, ist
nach den Feststellungen des LSG nicht zweifelhaft. Die Beklagte, die dem KlÃ¤ger
Alg ab 10. Oktober 1994, dem auf den 8. Oktober 1994 folgenden Werktag,
gewÃ¤hrt hat, erhebt insoweit auch keine EinwÃ¤nde. Zu Recht hat das LSG
erkannt, daÃ� der Anspruch des KlÃ¤gers auf Alg wegen der Abfindung von
insgesamt 14.058,66 DM am 8. Oktober 1994 nicht nach Â§ 117 Abs 2 und 3 AFG
(hier anwendbar in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Umsetzung des Spar-,
Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms vom 21. Dezember 1993, BGBl I 2353)
ruhte, selbst wenn dem KlÃ¤ger die Abfindung insgesamt schon im September 1994
ausgezahlt worden wÃ¤re; denn die Ruhenszeit, die allenfalls 37 Tage umfaÃ�t,
endete jedenfalls vor dem 8. Oktober 1994, weil sie schon am 1. September 1994
begonnen hat und nicht erst, wie die Beklagte meint, am 20. September 1994.

a) Nach Â§ 117 Abs 2 Satz 1 AFG ruht der Anspruch auf Alg, wenn der Arbeitslose
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wegen der Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses eine Abfindung, EntschÃ¤digung
oder Ã¤hnliche Leistung erhalten oder zu beanspruchen hat und das
ArbeitsverhÃ¤ltnis ohne Einhaltung einer der ordentlichen KÃ¼ndigungsfrist des
Arbeitgebers entsprechenden Frist beendet worden ist, "von dem Ende des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses an". Nach dem Abfindungsvertrag hat der KlÃ¤ger die
Abfindung wegen der fÃ¼r den 31. August 1994 vereinbarten Beendigung des seit
1977 bestehenden ArbeitsverhÃ¤ltnisses erhalten, das sich wegen des Konkurses
nicht fortsetzen lieÃ�; die Klausel, daÃ� die Abfindung wegen des Verlustes des
Arbeitsplatzes gezahlt werde, lÃ¤Ã�t an dem ursÃ¤chlichen Zusammenhang
zwischen der Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses und der Abfindung keinen
Zweifel aufkommen. Zwar kÃ¶nnte die Vereinbarung, daÃ� das ArbeitsverhÃ¤ltnis
"zum Tag der ErÃ¶ffnung des Konkursverfahrens" aufgelÃ¶st werde, entnommen
werden, daÃ� das ArbeitsverhÃ¤ltnis erst am 1. September 1994 beendet werden
sollte. Den mehrfachen Hinweisen im Urteil des LSG auf den Stichtag 31. August
1994 ist indes zu entnehmen, daÃ� das LSG die Vereinbarung iS der Beendigung
des ArbeitsverhÃ¤ltnisses zum 31. August 1994 ausgelegt hat. Das ist im Hinblick
darauf, daÃ� Konkursausfallgeld fÃ¼r den Tag der KonkurserÃ¶ffnung nicht
gewÃ¤hrt wird (BSGE 76, 67, 76 f = SozR 3-4100 Â§ 141k Nr 2) und der "Befristete
Arbeitsvertrag" das neue ArbeitsverhÃ¤ltnis am 1. September 1994 beginnen
lÃ¤Ã�t, nicht zu beanstanden. Dieses zum 31. August 1994 aufgelÃ¶ste
DauerarbeitsverhÃ¤ltnis ist auch ohne Einhaltung der bei ordentlicher KÃ¼ndigung
des Arbeitgebers zu beachtenden Frist von sechs Monaten beendet worden, und
zwar unabhÃ¤ngig davon, ob hinsichtlich des maÃ�geblichen Tages der
Vereinbarung (Â§ 117 Abs 2 Satz 2 AFG) auf den 31. August 1994 (Angebot des
KlÃ¤gers) oder den 1. September 1994 (Annahme durch den Konkursverwalter)
abgestellt wird. Die Ruhenszeit beginnt hiernach nach dem Ende dieses
ArbeitsverhÃ¤ltnisses, dh ab 1. September 1994 (vgl Niesel, AFG, 2. Aufl 1997, Â§
117 RdNr 40).

Was die Revision dagegen einwendet, vermag nicht zu Ã¼berzeugen. Wie nach Â§
117 Abs 1a Satz 2 AFG der Ruhenszeitraum wegen einer Urlaubsabgeltung "mit
dem Ende des die Urlaubsabgeltung begrÃ¼ndenden ArbeitsverhÃ¤ltnisses"
beginnt, ist nach Â§ 117 Abs 2 Satz 1 AFG das Ende des ArbeitsverhÃ¤ltnisses
maÃ�gebend, wegen dessen Beendigung die Abfindung gewÃ¤hrt wird und nach
dessen Bedingungen (wie KÃ¼ndigungsfrist, Recht zur fristlosen KÃ¼ndigung,
zuletzt bezogenes Arbeitsentgelt) Eintritt und Dauer des Ruhens sich ua bestimmen.
Der Zusammenhang zwischen den SÃ¤tzen 1 und 2 des Â§ 117 Abs 2 AFG, in denen
jeweils der Begriff der "Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses" verwendet wird,
verdeutlicht dies. Satz 2 enthÃ¤lt nÃ¤mlich Regelungen zum Lauf der Frist, deren
Nichteinhaltung neben der Zahlung der Abfindung Grund fÃ¼r das Ruhen ab
Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses ist. Mit dem Ende des ArbeitsverhÃ¤ltnisses
kann nur das ArbeitsverhÃ¤ltnis gemeint sein, dessen an sich zu beachtende
KÃ¼ndigungsfrist nicht eingehalten worden ist. SchlieÃ�lich bestÃ¤tigt der Zweck
der Ruhensregelung dieses Ergebnis. Â§ 117 AFG beruht auf der ErwÃ¤gung, daÃ�
der Arbeitslose nicht der Leistungen der Versichertengemeinschaft bedarf, solange
er keinen Lohnausfall hat. WÃ¤hrend Â§ 117 Abs 1 AFG die Zeit bis zum Ende des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses betrifft (BSG SozR 4100 Â§ 117 Nr 7; SozR 3-4100 Â§ 117 Nr
11), versagt Â§ 117 Abs 2 und 3 AFG die Alg-Zahlung, solange dem Arbeitslosen
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fÃ¼r die Zeit nach dem ArbeitsverhÃ¤ltnis in HÃ¶he des bisherigen Entgelts eine
EntschÃ¤digung fÃ¼r Lohnausfall zur VerfÃ¼gung steht, von der das Gesetz bei
"vorzeitigem" Ausscheiden aus dem ArbeitsverhÃ¤ltnis und einer Abfindung wegen
der Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses ausgeht (BSGE 46, 20, 29 = SozR 4100
Â§ 117 Nr 2; BSGE 50, 121, 125 = SozR 4100 Â§ 117 Nr 3; SozR 4100 Â§ 117 Nr 5; 
BSGE 61, 5, 7 f = SozR 4100 Â§ 117 Nr 17; SozR 3-4100 Â§ 117 Nr 10). Wie die
Ruhenszeit â�� Ã¤hnlich der Sperrzeit â�� kalendermÃ¤Ã�ig und unabhÃ¤ngig
davon ablÃ¤uft, ob die Anspruchsvoraussetzungen fÃ¼r Alg gegeben sind oder
geltend gemacht werden (BSGE 61, 5 = SozR 4100 Â§ 117 Nr 17), muÃ� sie
infolgedessen mit der Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses beginnen, fÃ¼r die die
Abfindung gezahlt wird, nicht mit dem Ende eines spÃ¤teren ArbeitsverhÃ¤ltnisses.

DaÃ� die Abfindung wegen der Beendigung des unbefristeten
DauerarbeitsverhÃ¤ltnisses zum 31. August 1994 gewÃ¤hrt worden ist, ist durch
den "Befristeten Arbeitsvertrag" nicht geÃ¤ndert worden. Aus dem
Abfindungsvertrag ergibt sich nicht nur, daÃ� der KlÃ¤ger aus dem bis dahin
unbefristet bestehenden ArbeitsverhÃ¤ltnis zum 31. August 1994 ausgeschieden
ist, sondern auch, daÃ� die HÃ¶he der Abfindung ua nach bestimmten, auf den
Stichtag 31. August 1994 bezogenen Kriterien zu berechnen war. WÃ¤hrend somit
der Abfindungsvertrag auf die Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses zum 31.
August 1994 gegen Zahlung einer Abfindung abzielte, war die nachfolgende â��
nicht vor dem 5. September 1994 zustande gekommene â�� Vereinbarung
unabhÃ¤ngig von der bereits vereinbarten Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses
auf die Konkursabwicklung ausgerichtet. Die im "Befristeten Arbeitsvertrag"
vereinbarte monatliche BruttovergÃ¼tung entsprach zwar dem bisherigen
Verdienst des KlÃ¤gers. Sie sollte indes nur anteilig entsprechend der
tatsÃ¤chlichen Dauer des neuen ArbeitsverhÃ¤ltnisses gezahlt werden, was dann
auch geschehen ist. Nebenleistungen (zB Ã�berstundenzuschlag, Urlaubsgeld oder
eine Abfindung) waren nicht vorgesehen; mit der vereinbarten VergÃ¼tung waren
sogar ausdrÃ¼cklich anfallende Ã�berstunden abgegolten. Der "Befristete
Arbeitsvertrag" hat den Abfindungsvertrag weder aufgehoben noch geÃ¤ndert. Es
blieb somit dabei, daÃ� die Abfindung wegen der Beendigung des unbefristeten
DauerarbeitsverhÃ¤ltnisses zum 31. August 1994 gewÃ¤hrt worden ist.

Eine andere Betrachtungsweise ist im vorliegenden Falle auch nicht deswegen
geboten, weil sowohl der Abfindungsvertrag als auch der befristete Vertrag mit dem
Konkursverwalter abgeschlossen worden sind. Zwar ist der Einwand der Beklagten,
der Konkursverwalter habe bei beiden Vereinbarungen nur Arbeitgeberfunktionen
wahrgenommen, die ohne Konkurs der T. vorbehalten gewesen wÃ¤ren, nicht ohne
Berechtigung. Nach Â§ 6 Konkursordnung (KO) gehen mit ErÃ¶ffnung des
Konkursverfahrens die Befugnisse des Gemeinschuldners im Sinne des Verwaltungs-
und VerfÃ¼gungsrechts auf den Konkursverwalter Ã¼ber, so daÃ� jener seine
Arbeitgeberfunktion nicht mehr ausÃ¼ben kann (BAGE 26, 257, 261 = AP Nr 1 zu
Â§ 113 BetrVG 1972; Kuhn/Uhlenbruck, KO, 11. Aufl, Â§ 6 RdNrn 17, 23a; Jaeger,
KO, 9. Aufl, Â§ 9 RdNr 53); allerdings hat der Konkursverwalter das VermÃ¶gen
insbesondere im Interesse der KonkursglÃ¤ubiger zu verwalten und zu verwerten
(Jaeger aaO Â§ 22 RdNr 15; vgl auch BAGE 31, 177, 196 ff = AP Nr 6 zu Â§ 112
BetrVG 1972). Jedoch kann im vorliegenden Falle dahingestellt bleiben, ob der
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Konkursverwalter bei AbschluÃ� des zweiten Vertrages kein anderer Arbeitgeber als
der Gemeinschuldner war. Denn daÃ� die Ruhenszeit gemÃ¤Ã� Â§ 117 Abs 2 und 3
AFG mit der Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses beginnt, fÃ¼r die die Abfindung
gewÃ¤hrt wird, und nicht mit der Beendigung eines spÃ¤teren
ArbeitsverhÃ¤ltnisses, gilt nicht nur, wenn der Arbeitnehmer im AnschluÃ� an ein
gegen Abfindung "vorzeitig" beendetes ArbeitsverhÃ¤ltnis eine zwischenzeitliche
BeschÃ¤ftigung bei einem anderen Arbeitgeber findet (vgl BSGE 61, 5 = SozR 4100
Â§ 117 Nr 17), sondern grundsÃ¤tzlich auch, wenn er bei dem bisherigen
Arbeitgeber ein neues und anderes ArbeitsverhÃ¤ltnis beginnt. Dieses darf
allerdings das bisherige ArbeitsverhÃ¤ltnis nicht lediglich fortsetzen oder zur
Umgehung des Â§ 117 AFG geschlossen worden sein. Das ist hier indessen nicht der
Fall. Die den bisherigen ArbeitsverhÃ¤ltnissen der T. nachfolgenden "Befristeten
ArbeitsvertrÃ¤ge" sind abgeschlossen worden, um im Interesse der
Konkursabwicklung bestimmte vorhandene AuftrÃ¤ge kurzfristig zu erfÃ¼llen.
Befristungsabreden, die durch solche SachgrÃ¼nde bedingt sind, sind nach Â§ 620
BGB zulÃ¤ssig (vgl Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, 8. Aufl, Â§ 39 II 4a; Erfurter
Kommentar/MÃ¼ller-GlÃ¶ge, Â§ 620 BGB RdNrn 39 ff, 84 ff; LAG DÃ¼sseldorf ZIP
1994, 1032, 1034). Der Zweck der Konkursabwicklung wird auch dadurch
unterstrichen, daÃ� mit RÃ¼cksicht auf die Befristung und die praktisch tÃ¤gliche
Beendbarkeit auf alle bei einem lÃ¤ngerfristigen ArbeitsverhÃ¤ltnis Ã¼blichen
Nebenabreden verzichtet worden ist. Diese UmstÃ¤nde verleihen dem
nachfolgenden ArbeitsverhÃ¤ltnis einen derart anderen Charakter, daÃ� es auch im
Lichte des Â§ 117 AFG nicht mehr als Fortsetzung des ersten ArbeitsverhÃ¤ltnisses
angesehen werden kann, auch wenn die GrundvergÃ¼tung und die zu verrichtende
Arbeit gleich gewesen sind. Da AbfindungsvertrÃ¤ge von fast allen Arbeitnehmern
der T. abgeschlossen worden sind, mit Arbeiten zur Konkursabwicklung aber nur
wenige frÃ¼here Arbeitnehmer vom Konkursverwalter beschÃ¤ftigt werden
konnten, kann dem KlÃ¤ger und dem Konkursverwalter nicht vorgeworfen werden,
mit beiden VertrÃ¤gen bezweckt zu haben, nachteilige Rechtsfolgen des Â§ 117
AFG zu umgehen. Ein solcher Vorwurf ist im vorliegenden Falle auch deshalb nicht
gerechtfertigt, weil die Wiedereinstellung des KlÃ¤gers nicht von vornherein
beabsichtigt war und er deshalb bis zum AbschluÃ� des Vertrages vom 5.
September 1994 tatsÃ¤chlich ohne BeschÃ¤ftigung gewesen ist.

Rechtsprechung und Literatur stehen der Auffassung des Senats nicht entgegen.
Zwar wird die Auffassung vertreten, die Umwandlung eines unbefristeten
ArbeitsverhÃ¤ltnisses in ein befristetes sei bei der GewÃ¤hrung einer Abfindung im
Hinblick auf eine Beendigung als Aufhebungsvertrag zu bewerten
(Gemeinschaftskommentar zum AFG, Â§ 117 RdNr 76). Diese Aussage bezieht sich
jedoch auf Â§ 117 Abs 3 Satz 2 Nr 2 AFG und damit auf die Begrenzung des
Ruhenszeitraums, nicht aber auf die Frage des Beginns gemÃ¤Ã� Â§ 117 Abs 2 Satz
1 AFG. Nicht einschlÃ¤gig ist auch der von der Revision angefÃ¼hrte Fall, in dem
ein mÃ¶glicherweise aufgrund eines BetriebsÃ¼bergangs fortgesetztes
ArbeitsverhÃ¤ltnis gegen Abfindung beendet worden war (BSG SozR 3-4100 Â§ 117
Nr 5); denn die Beendigung wurde in diesem Fall fÃ¼r einen Zeitpunkt vereinbart,
zu dem der behauptete BetriebsÃ¼bergang noch nicht stattgefunden hatte. DaÃ� 
Â§ 117 Abs 2 und Abs 3 AFG den Ruhenszeitraum kalendermÃ¤Ã�ig festsetzt (BSGE
61, 5, = SozR 3-4100 Â§ 117 Nr 17), ist schon erwÃ¤hnt. Deshalb greift auch der
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Einwand der Revision nicht durch, der Ruhenszeitraum kÃ¶nne vor dem 20.
September 1994 nicht begonnen haben, weil ein Alg-Anspruch vorher nicht
entstanden sei.

b) Beginnt die Ruhenszeit am 1. September 1994, erfaÃ�t sie nach den im Ergebnis
nicht zu beanstandenden AusfÃ¼hrungen des LSG den 8. Oktober 1994 nicht mehr.

Die Berechnung des zu berÃ¼cksichtigenden Anteils der Abfindung mit 4.920,53
DM (35 vH des Gesamtbetrags von 14.058,66 DM) entspricht unter
BerÃ¼cksichtigung der BetriebszugehÃ¶rigkeit (mehr als 15 Jahre) und des
Lebensalters des KlÃ¤gers am Ende des ArbeitsverhÃ¤ltnisses (Ã¼ber 55 Jahre) den
Bestimmungen des Â§ 117 Abs 3 Satz 2 Nr 1 und Satz 3 AFG. Offen kann bleiben, ob
das LSG auch das Entgelt pro Kalendertag (132,24 DM unter BerÃ¼cksichtigung der
LohnabrechnungszeitrÃ¤ume der letzten sechs Monate) und dementsprechend die
angesetzten 37 Kalendertage richtig berechnet hat (vgl BSG SozR 4100 Â§ 117 Nr 5;
Gagel, AFG, Stand 1998, Â§ 117 RdNr 175). Denn auch wenn die fÃ¼r den KlÃ¤ger
gÃ¼nstigere Berechnung der Beklagten (133,53 DM entsprechend 1/30 des
Bruttomonatsverdienstes von 4.006,00 DM mit der Folge eines Ruhenszeitraumes
von nur 36 Tagen) zutreffend sein sollte, erfaÃ�t der Ruhenszeitraum den 8.
Oktober 1994 nicht. Ob dem KlÃ¤ger auch fÃ¼r den 7. Oktober 1994 Alg zustand,
ist aufgrund der allein von der Beklagten eingelegten Revision nicht zu entscheiden.

Ruht der Alg-Anspruch hiernach jedenfalls ab 8. Oktober 1994 nicht, ist die Beklagte
verpflichtet, dem KlÃ¤ger fÃ¼r diesen Tag Alg zu gewÃ¤hren. FÃ¼r den 9. Oktober
1994, einem Sonntag, ist kein Alg zu zahlen (Â§ 114 Satz 1 AFG); fÃ¼r die Zeit ab
10. Oktober 1994 ist dem KlÃ¤ger bereits Alg gewÃ¤hrt worden.

2. Soweit die Beklagte in HÃ¶he des fÃ¼r die Zeit vom 10. bis zum 25. Oktober
1994 gezahlten Alg (788,20 DM) die dem KlÃ¤ger aufgrund der Vereinbarung vom
31. August/ 1. September 1994 zustehende Abfindung vom Konkursverwalter
erhalten hat, ist sie â�� wie das LSG im Ergebnis zutreffend entschieden hat â�� zur
Auszahlung an den KlÃ¤ger verpflichtet.

Zuzustimmen ist dem LSG insofern, als der noch vor dem SG gestellte Antrag â��
ua GewÃ¤hrung von Alg fÃ¼r die Zeit vom 7. bis 25. Oktober 1994 â�� der
Auslegung bedarf. KlÃ¤ger und SG haben Ã¼bersehen, daÃ� die Beklagte fÃ¼r die
Zeit ab 10. Oktober bereits Alg gezahlt hat. Zu entscheiden ist jedoch gemÃ¤Ã� Â§
123 SGG Ã¼ber die vom KlÃ¤ger erhobenen AnsprÃ¼che ohne Bindung an die
Fassung der AntrÃ¤ge. Die Auslegung des Antrags (vgl Meyer-Ladewig, SGG, 6. Aufl,
Â§ 123 RdNr 3) ergibt, daÃ� der KlÃ¤ger statt Alg die Auszahlung des von der
Beklagten eingezogenen Teils seiner Abfindung zugesprochen haben mÃ¶chte.

Da das LSG Ã¼ber diesen vom KlÃ¤ger geltend gemachten weiteren Anspruch in
der Hauptsache entschieden hat, hat der Senat gemÃ¤Ã� Â§ 17a Abs 5
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) nicht zu prÃ¼fen, ob der beschrittene Rechtsweg
zulÃ¤ssig ist. Vielmehr hat der Senat insoweit den Rechtsstreit unter allen in
Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten zu entscheiden (Â§ 17 Abs 2
GVG). Da der Alg-Anspruch des KlÃ¤gers fÃ¼r die Zeit vom 10. bis 25. Oktober
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1994 aufgrund der Abfindung, auch wenn sie insgesamt vorweg gezahlt worden
wÃ¤re, nicht geruht hÃ¤tte, ist der Anspruch auf die Abfindung nicht nach Â§ 117
AFG, Â§ 115 Abs 1 SGB X in HÃ¶he des Alg auf die Beklagte Ã¼bergegangen. Die
Beklagte hat daher die Abfindung ohne rechtlichen Grund vom Konkursverwalter
erhalten und muÃ� sie schon nach den Vorschriften Ã¼ber die ungerechtfertigte
Bereicherung wieder zurÃ¼ckzahlen, und zwar grundsÃ¤tzlich an den
Konkursverwalter, aber auch an den KlÃ¤ger, wenn er die Inanspruchnahme der
Abfindung durch die Beklagte genehmigt (vgl Â§ 816 Abs 2 BGB). Letzteres ist
dadurch geschehen, daÃ� der KlÃ¤ger die Abfindung von der Beklagten verlangt. Es
gilt insoweit nichts anderes als in dem Fall, in dem der Arbeitslose neben Alg auch
Arbeitsentgelt bzw eine Abfindung ausgezahlt bekommen hat, obwohl der Anspruch
gegen den Arbeitgeber wegen des gezahlten Alg auf die Beklagte Ã¼bergegangen
war (vgl BSGE 67, 221, 226 f = SozR 3-4100 Â§ 117 Nr 3). Wie Â§ 117 Abs 4 Satz 2
AFG neben dem Anspruch aus bÃ¼rgerlichem Recht der Beklagten einen Ã¶ffentlich-
rechtlichen Anspruch auf Auszahlung des Arbeitsentgelts gegen den Arbeitslosen
einrÃ¤umt, wird entsprechend dem Arbeitslosen ein Ã¶ffentlich-rechtlicher
Erstattungsanspruch einzurÃ¤umen sein, allerdings ebenfalls nur, wenn die
Inanspruchnahme durch die Beklagte genehmigt wird. Da schon der bÃ¼rgerlich-
rechtliche Anspruch die Klagforderung begrÃ¼ndet, kann dies wie ebenso die
weitere Frage, ob ein solcher Anspruch ohne Vorverfahren durch Klage geltend
gemacht werden kann, auf sich beruhen.

3. Soweit die Beklagte zur Zahlung von Alg verurteilt ist, hat das LSG zu Recht die
entgegenstehenden Bescheide aufgehoben. Zutreffend hat das LSG durch
ZurÃ¼ckweisung der Berufung der Beklagten gegen das Urteil des SG "im
Ã¼brigen" auch die Aufhebung der "Bescheide" vom 30. MÃ¤rz und 11. Dezember
1995 bestÃ¤tigt, denen zufolge der Ruhenszeitraum sich bis 25. Oktober 1995
verlÃ¤ngere. Diese Schreiben, die eine bindende Regelung zu treffen vorgeben, wie
der ErwÃ¤hnung des Â§ 96 SGG zu entnehmen ist, kÃ¶nnen schon deshalb keinen
Bestand haben, weil ihre Aussagen inhaltlich unrichtig sind. Es kann daher
dahingestellt bleiben, welche Regelung die Beklagte gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger zu
treffen beabsichtigte, was die Beklagte in der mÃ¼ndlichen Verhandlung dem
Senat nicht erklÃ¤ren konnte, und woher die Beklagte die Befugnis dazu herleitet,
wenn weder die Alg-Bewilligung aufgehoben noch die Erstattung des Alg verlangt
werden soll.

Die Revision bleibt somit ohne Erfolg.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 19.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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